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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.01.1988 

Geschäftszahl 

87/03/0193 

Rechtssatz 

Der Spruch, "als Zulassungsbesitzer keine schriftlichen Aufzeichnungen geführt zu haben, da er auf Verlangen 
nicht habe angeben können, wer das Fahrzeug gelenkt habe", ist NICHT rechtswidrig, wenngleich der Abspruch, 
dass keine schriftliche Aufzeichnungen geführt wurden, überflüssig mitzitiert wurde. 


